
 

 



 

 



 
 
AKTUELLE ERGÄNZUNG: Auszug aus der Bundesrat-Drucksache 258/12 vom 03.05.2012 
Tagesordnungspunkt 68 der 896. Sitzung des Bundesrates am 11. Mai 2012  
 
Antrag des Landes Brandenburg - Entschließung des Bundesrates  
Fortentwicklung der Bundesbeteiligung gemäß § 46a SGB Xll 
 
Der Bundesrat möge beschließen: 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, das Gesetzgebungsverfahren in Bezug auf die Erhöhung des 
Bundesanteils an den entstehenden Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung auf 75 Prozent im Jahr 2013 und auf 100 Prozent ab dem Jahr 2014 einschließlich der sich aus 
der ab dem Jahr 2013 eintretenden Bundesauftragsverwaltung ergebenden Regelungen schnellst-
möglich einzuleiten. Insbesondere sind die Länder vor dem Hintergrund des erheblichen landesrecht-
lichen und verwaltungsseitigen Handlungsbedarfs zur Umsetzung des zu erwartenden Gesetzes un-
verzüglich in den Abstimmungsprozess zur Erarbeitung des Gesetzentwurfs einzubeziehen. Die Bun-
desregierung wird erneut gebeten, bei dem mit dem Gesetzentwurf ebenfalls zu regelnden Finanzie-
rungsmodus für die Abrechnung der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
auf die laufenden Nettoausgaben abzustellen. 
 
Auszug aus der Begründung: 
Um eine angemessene Beteiligung der Länder sicherzustellen, ist es erforderlich, dass die Bundesre-
gierung das Gesetzgebungsverfahren so schnell wie möglich einleitet und die Länder frühzeitig einbe-
zieht. Dies hatte die Bundesregierung im Rahmen einer Protokollerklärung auch zugesichert. Es ist 
nicht hinnehmbar, dass die Bundesregierung bis zum heutigen Zeitpunkt keinen Referentenentwurf 
vorgelegt hat und es den Ländern somit verwehrt wird, frühzeitig eigene Aspekte in das Gesetzge-
bungsverfahren einzubringen. Die Notwendigkeit einer frühzeitigen Einbeziehung ergibt sich insbe-
sondere daraus, dass durch die zu erwartenden Regelungen zur Bundesauftragsverwaltung erhebli-
cher landesrechtlicher Umsetzungsbedarf besteht. Wenn die entsprechenden landesrechtlichen Re-
gelungen noch zum Jahresbeginn 2013 wirksam werden sollen, ist dies nur mit einem gewissen zeitli-
chen Vorlauf möglich. Die jetzige Zeitplanung der Bundesregierung berücksichtigt diesen Umstand in 
keiner Weise. 


